
Zur Umsetzung der Zielstellung ist von einem externen Büro ein
Regionales Maßnahmenkonzept für die Städtekooperation „Neu-
haus am Rennweg / Lauscha“ zu erarbeiten, welches einen umset-
zungsorientierten Maßnahmen- und Handlungskatalog beinhaltet. 

Auf der Basis der Konzeptvorschläge und Empfehlungen des
Regionalen Maßnahmekonzeptes sind darüber hinaus vom exter-
nen Büro die Grundlagen und die Inhalte eines Vertrages zu einem
Städteverbund „Neuhaus am Rennweg / Lauscha“ mit Raumord-
nerischen Vertrag vorzubereiten und mit den regionalen Partnern
abzustimmen, der zur Sicherung des Status Mittelzentrum einen
zentralen Beitrag leistet.

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Vereinbarung zur Grün-
dung der KAG zu unterzeichnen. 

Die KAG soll gemäß der Richtlinie zur Förderung der Regional-
entwicklung des Thüringer Innenministeriums vom 19. November
2003 beim Thüringer Landesverwaltungsamt umgehend Zuwen-
dungen für die Erarbeitung eines Regionalen Maßnahmekonzep-
tes für die Städtekooperation „Neuhaus am Rennweg / Lauscha“
beantragen. Dazu sind von der KAG drei Angebote von externen
Büros einzuholen.
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Beschluss-Nr. 4/2006/06
Friedhofssatzung der Stadt Lauscha

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Friedhofssatzung
der Stadt Lauscha in der vorliegenden Form.

Beschluss-Nr. 4/2029/06
Gründung einer Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Neuhaus
am Rennweg / Lauscha zur Sicherung und Weiterentwicklung
des funktionsteiligen Mittelzentrums

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt, zusammen mit der
Stadt Neuhaus am Rennweg im Mai 2006 eine Kommunale
Arbeitsgemeinschaft (KAG) „Neuhaus am Rennweg / Lauscha“
zu gründen (KAG-Vertrag s.Anlage). 

Die Zusammenarbeit auf der Basis der KAG „Neuhaus am Renn-
weg / Lauscha“ hat zum Ziel, das funktionsteilige Mittelzentrum
Neuhaus am Rennweg / Lauscha zu sichern und weiter zu ent-
wickeln. Dafür wird eine intensive verbindliche Zusammenarbeit
angestrebt. 

Der Stadtrat der Stadt Lauscha hat in seiner Sitzung am 15. Mai 2006 im öffentlichen Sitzungsteil
folgende Beschlüsse gefasst:
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Beschluss-Nr. 4/2028/06
Flächennutzungsplan – bisherige Bauleitplanverfahren der
Stadt Lauscha und der früheren Gemeinde Ernstthal

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt, die bisherigen Bauleit-
planverfahren der Stadt Lauscha und der früheren Gemeinde
Ernstthal zur Aufstellung eines Flächennutzungsplanes einzustel-
len, die dazu bisher ergangenen Beschlüsse aufzuheben und den
erarbeiteten Planungsstand als Grundlage für einen gemeinsamen
Flächennutzungsplan mit der Stadt Neuhaus am Rennweg einzu-
bringen.

Beschluss-Nr. 4/2031/06
Flächennutzungsplan – Aufhebung Beschluss-Nr. 4/1988/06

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Aufhebung von
Beschluss-Nr. 4/1988/06 aus der Stadtratssitzung vom 6. März
2006 aufgrund neuester Informationen zum Verfahrensablauf und
der damit verbundenen Terminkette.

Beschluss-Nr. 4/2032/06
Gemeinsamer Flächennutzungsplan mit der Stadt Neuhaus
am Rennweg – Aufstellungsbeschluss und öffentlich-recht-
liche Vereinbarung

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt:

Die Neuaufstellung eines gemeinsamen Flächennutzungsplanes
mit der Stadt Neuhaus am Rennweg wird beschlossen. Hierzu
wird die öffentlich-rechtliche Vereinbarung gemäß Anlage abge-
schlossen. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.

Beschluss-Nr. 4/1991/06
Rückzahlung von Fördermitteln für die Maßnahme
„Anschaffung eines Loipenspurgerätes“

Der Stadtrat der Stadt Lauscha stimmt dem Schreiben der Thürin-
ger Aufbaubank (TAB) für eine verzinsliche Ratenzahlung sowie
dem Antrag der Stadt Lauscha auf Erlass der Stundungszinsen zu. 

Beschluss-Nr. 4/2001/06
Abrechnung der Zuwendung an den Fremdenverkehrs- und
Gewerbeverein Lauscha-Ernstthal e.V. für das Jahr 2003

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt:

Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden auf 76.134,94 Euro
festgestellt. Dem gegenüber stehen festgestellte Einnahmen von
72.253,63 Euro. Die ordnungsgemäße Verwendung des ausge-
reichten Zuschusses für das Jahr 2003 in Höhe von 25.600,00 Euro
wird anerkannt.

Beschluss-Nr. 4/2017/06
Widerspruch gegen die Teilabhilfebescheide zu den
Gebührenbescheiden für die Straßenoberflächenentwässe-
rung der Jahre 2001 bis 2005 – OT Ernstthal

Der Stadtrat der Stadt Laucha stimmt dem Widerspruch gegen die
Teilabhilfebescheide zu den Gebührenbescheiden für die Straßen-
oberflächenentwässerung der Jahre 2001 bis 2005 zu.

Beschluss-Nr. 4/2030/06
Besoldung Bürgermeister Stadt Lauscha

Der Stadtrat der Stadt Lauscha stuft das Amt des hauptamtlichen
Bürgermeisters der Stadt Lauscha aufgrund der ständig sinkenden
Einwohnerzahl, der Klassifizierung als kreisangehörige Gemein-
de und der finanziellen Situation in die Besoldungsgruppe A 13
ein.

Entwurf
der „Thüringer Verordnung zur Festsetzung

des Wasservorbehaltsgebietes
für die Trinkwassertalsperre Leibis/Lichte

mit Vorsperre Deesbach“

Im Rahmen einer Anhörung der Träger öffentlicher Belange liegt
der Stadt Lauscha ein Entwurf der 

„Thüringer Verordnung zur Festsetzung des Wasservor-
behaltsgebietes für die Trinkwassertalsperre Leibis/Lichte
mit Vorsperre Deesbach“

vor.

Dieser Entwurf liegt 

in der Stadt Lauscha
Rathaus
Bahnhofstraße 12
Zimmer 12 – Bauamt

zu den Sprechzeiten

Montag 08.30 Uhr – 12.00 Uhr
Dienstag 13.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstag 08.30 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 18.00 Uhr
Freitag 08.30 Uhr – 12.00 Uhr

zu jedermanns Einsicht aus.
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ENDE AMTLICHER TEIL

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Anlässlich meiner Wahl zum Bürgermeister der Stadt
Lauscha möchte ich allen Wählern und Helfern recht
herzlich danken.

Dieser Vertrauensbeweis ist mir Ansporn und Verpflich-
tung zugleich, mich mit aller Kraft für die in unserer
Stadt lebenden Menschen einzusetzen.

Ich werde ein Bürgermeister für alle Lauschaer und
Ernstthaler sein und verspreche Ihnen, mein Handeln
ausschließlich an der Sache zu orientieren.

Ihr Norbert Zitzmann

Amtliche Bekanntmachung
anderer Körperschaften

Thüringer Forstamt Neuhaus
Alter Weg 4
98724 Neuhaus

Information
vom Thüringer Forstamt Neuhaus

Wie in jedem Jahr ist im Herbst ab 2. Oktober 2006 das Wald-
mobil wieder unterwegs. Dieses ist eine mobile Waldbesitzer-
schule des Waldbesitzerverbandes in Thüringen.

Mit ihr sollen Waldbesitzer oder „Stammarbeiter“ der Kommunen
in die Theorie und Praxis der Maschinenarbeit eingeführt werden.

Der Lehrgang umfasst die Schwerpunkte: 

- Unfallverhütung und Arbeitssicherheit – Einführungslehr-
gänge Motorsäge (24 Stunden) oder Freischneider
(16 Stunden)

- Pflege der Motorsäge und Schärfen der Ketten sowie 

- Fäll- und Entastungsübungen 

- Gebühren pro Lehrgang 20,00 Euro

Die Waldbesitzer können ihre Motorsägen mitbringen und pfle-
gen, ansonsten werden die notwendigen Arbeitsausrüstungen und
die übrigen Maschinen und Geräte gestellt.

Diese Lehrgänge können im Bereich des Forstamtes Gehren oder
Leutenberg von interessierten Privatwaldbesitzern besucht wer-
den.

Um einen präzisen Einsatzplan zu erstellen, bitten wir interessier-
te Privatwaldbesitzer oder waldbesitzende Kommunen, die ihre
Arbeiter darin schulen lassen wollen, sich im Forstamt Neuhaus
bis zum 15. August 2006 unter den Telefon-Nr. 0 36 79/7 26 00
oder 0 36 79/72 60 18 zu melden.

PRESSE-INFORMATION

Neue Ausbildungsrichtung für Hauptschüler

Berufsfachschule für Masseure und
medizinische Bademeister geplant

Sonneberg. Für die Absolventen von Hauptschulen hat die GAW-
Institut für berufliche Bildung gGmbH ein neues Ausbildungsan-
gebot für die Region geplant. Mit der Fachausbildung Masseur/in
und medizischer Bademeister/in wird das gegenwärtige Ausbil-
dungsangebot der staatlich anerkannten Fachschulen und höheren
Berufsfachschulen für Gesundheits- und Pflegeberufe mit Ausbil-
dungsbeginn zum 31. August 2006 erweitert.

Derzeit laufen die Bewerbungsverfahren für die noch vorhande-
nen freien Ausbildungsplätze. Zugangsvoraussetzung ist ein
Hauptschulabschluss und die körperliche sowie persönliche Eig-
nung für diesen Beruf. 

Die Ausbildung in der Massage kann ein Sprungbrett zum Physio-
therapeuten sein – während angehende Physiotherapeuten zumin-
dest einen Realschulabschluss benötigen, können ebenso junge
Menschen mit abgeschlossener Erstausbildung in einem medizini-
schen Beruf (wie z.B. Masseur) in die Physiotherapie einsteigen. 

Dementsprechend vergrößern sich die beruflichen Chancen. Der
Vorteil an einer Berufsfachschule ist eine umfassende und kom-
pakte Ausbildung in Theorie und Praxis. Die derzeit in Vorberei-
tung stehende Berufsfachschule für Massage beherbergt Theorie-
und Praxisräume – alles unter einem Dach. Die Ausstattung ist der
Ausbildung entsprechend modern und die Dozenten sind staatlich
genehmigte Mitarbeiter.

Für die bereits etablierten Ausbildungsrichtungen Physiotherapie
(GAW) und Ergotherapie (DEB) am Schulstandort Sonneberg
sind Bewerbungen derzeit ebenfalls noch möglich.

Bewerbungsunterlagen können an folgende Adresse geschickt
werden: 

GAW – Institut für berufliche Bildung gGmbH
Friedrich-Engels-Straße 25
96515 Sonneberg

Nähere Informationen gibt es unter:

Telefon: 0 36 75/40 68 88 oder
E-mail: sonneberg@gaw.de und
Homepage: www.gaw.de

Sonneberg, 23. Mai 2006

Die nächste Ausgabe der 

Lauschaer Zeitung
erscheint am 7. Juli 2006.

Redaktionsschluss ist der 28. Juni 2006.
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NICHTAMTLICHER TEIL

Informationen zum Bereitschaftsdienst
Wasserwerk Lauscha

Außerhalb der Dienstzeiten ist der Bereitschaftsdienst des
Wasserwerkes Lauscha unter der Ruf-Nr. 0172 / 7 99 01 25 zu
erreichen.

Während der Dienstzeiten erreichen Sie das Wasserwerk
Lauscha unter der Ruf-Nr. 2 06 51 oder 2 90 16.

Informationen Stadtverwaltung

Sprechzeiten des KoBB (Kontaktbereichsbeamten)
der Stadt Lauscha

Dienstag 12.30 Uhr – 14.30 Uhr

Außerhalb der genannten Sprechzeit können Termine in Lauscha
oder Neuhaus vereinbart werden.

Telefonnummern:

KoBB Lauscha 03 67 02 / 2 90 21
KoBB Neuhaus 0 36 79 / 72 69 17
Polizeiinspektion Sonneberg 0 36 75 / 87 50
Notruf Polizei 110

Außenstellen
Touristinformation 2 29 44

Fax:  2 29 42

Museum für Glaskunst 2 07 24
Fax:  3 08 36

Bauhof 2 08 23
Freibad im Steinachgrund 2 03 44
Sporthalle Obermühle 2 06 91
Tierbergsportplatz 2 04 80
Sommerrodelbahn/Lift OT Ernstthal 2 08 31

Sprechzeiten der Ämter 
der Stadtverwaltung Lauscha

Erreichbarkeit Stadtverwaltung Lauscha
Telefon: 03 67 02/ 29 00

Fax: 036702/2 90 23

Sprechzeiten:
Montag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr

Dienstag 13.00 Uhr - 16.00 Uhr

Mittwoch geschlossen

Donnerstag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr 13.00 Uhr - 18.00 Uhr

Freitag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr

Außerhalb der Sprechzeiten wird um telefonische Terminverein-
barung gebeten.

Firmenvertreter werden grundsätzlich nur nach vorheriger
Anmeldung empfangen.

Baustelleninformationen

(Stand 1. Juni 2006)

Oberlandstraße 

Die Straßenbauarbeiten werden bis zur Haus-Nr. 78 fortgesetzt.
Nach dem Rückbau der alten Verkehrsfläche wird abschnittswei-
se das Erdplanum hergestellt und anschließend mit der Verlegung
der Elektrokabel weitergemacht. Nach Einbau der Kabelquerun-
gen wird bis auf Höhe der Schottertragschicht aufgefüllt. Parallel
zum Straßenbau erfolgt die Verlegung der neuen Hausanschluss-
leitungen bis zu den jeweiligen Hausanschlusssicherungen.
Abschluss der Arbeiten an den Versorgungsleitungen wird nach
weiterem Aufschottern der Verkehrsfläche beiderseits das Setzen
der Bordkanten vorangetrieben.

Bis Ende Juni soll dann Baufreiheit für den Einbau der Trag-
schicht geschaffen werden. In Abhängigkeit von der Nutzbarkeit
der Zufahrt aus Richtung Hüttenplatz ist dann der Rückbau der
zwischenzeitlichen Asphaltbefestigung ab Haus-Nr. 2 bis Haus-
Nr. 43 und die Nachbesserung der dortigen Borde mit an-
schließendem Einbau der durchgängigen Tragschicht bis zur
Schmiedsbachquerung vorgesehen.

Die Zufahrt im unteren Teil der Oberlandstraße bleibt vorerst nur
über die Kirchstraße geregelt. Sobald die Nutzung Hüttenplatz
gegeben ist, wird darüber die Verkehrsführung eingerichtet. Die
bereits bestehende Verkehrsregelung mit Gegenverkehr bleibt
erhalten.

Auf Anfrage der Baufirma wird dringend darum gebeten, die
Fahrzeuge im Zufahrtsbereich der Baustelle aus Richtung
Köpplein nur zum Be- und Entladen bzw. Ein- und Aussteigen
abzustellen und die rückwärtsfahrenden Baufahrzeuge nicht wei-
ter zu behindern.

Zur Vermeidung von Behinderungen für die Baustelle sollten
Fahrzeuge möglichst nicht im Zufahrtsbereich der Baustellen
abgestellt werden. Ausweichmöglichkeiten finden sich auf dem
Köpplein oder an der Obermühle. Die Regelungen für die Abfall-
entsorgung werden den neuen Gegebenheiten bei Bedarf kurzfri-
stig angepasst.

Ahornstraße

Die Gehwegarbeiten werden ab der Einmündung zur Ludwig-
Müller-Uri-Straße fortgesetzt. Nachdem im nächsten Abschnitt
alle Hausanschlussleitungen verlegt wurden, wird beidseitig der
Gehweg nachgeführt und die Anpassungen zu den Grundstücken
geschaffen sowie die Mastfundamente der Straßenbeleuchtung
gesetzt. Die abschnittsweise Verkehrsregelung über Beschilde-
rung oder Ampel wird beibehalten.

Im letzten Abschnitt wird der Vorlauf für den Gehwegbau
geschaffen werden und dazu die Arbeiten für die Hausanschluss-
leitungen der Versorgungsträger fortgeführt.

Weitere Einschränkungen wie zum Beispiel die Sperrung von
Zufahrten in die abgehenden Seitenstraßen werden noch rechtzei-
tig vorher den Betroffenen bekannt gemacht.




